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Zertifizierung und Rezertifizierung von ambulanten Dialysezentren  
im Rahmen der MRE-Netzwerkarbeit         3
Eine der größten Herausforderungen des Gesundheitssystems ist es, der Entstehung und Weiterverbreitung 
multiresistenter Erreger (MRE) entgegenzuwirken. Inzwischen gibt es in Deutschland flächendeckend regio
nale MRENetzwerke, die sich u. a. im Rahmen von Zertifizierungen intensiv mit der Hygiene, den Risiko
faktoren von MRE und den Antibiotikaverordnungen in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen 
auseinandersetzen. Das MRENetzwerk der Landkreise Altenkirchen, Westerwald und RheinLahn entwickel
te erstmals in Deutschland ein auf ambulante Dialysezentren abgestimmtes Zertifizierungs und Rezertifi
zierungsverfahren. In der vorliegenden Arbeit werden der Zertifizierungsprozess und die Ergebnisse aus 
den sechs Dialysepraxen der drei Landkreise beschrieben und die Notwendigkeit derartiger Zertifizierungen 
und Schulungen durch die MRENetzwerke diskutiert.

Publikationshinweis: Neues vom Journal of Health Monitoring 14

Aktuelle Statistik meldepflichtiger Infektionskrankheiten: 16. Woche 2023 15
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Zertifizierung und Rezertifizierung von ambulanten 
Dialysezentren im Rahmen der MRE-Netzwerkarbeit

Zusammenfassung
Eine der größten Herausforderungen unseres Ge-
sundheitssystems ist es, der Entstehung und Wei-
terverbreitung multiresistenter Erreger (MRE) ent-
gegenzuwirken. Vom Gesetzgeber wurde 2006 die 
Koordinierung dieser Aufgabe u. a. regionalen MRE- 
Netzwerken, welche vom öffentlichen Gesundheits-
dienst (ÖGD) initiiert und moderiert werden, zuge-
dacht.1 Die inzwischen in Deutschland flächen-
deckend bestehenden MRE-Netzwerke (www.rki.de/
mre-netzwerke) setzen sich u. a. im Rahmen von 
Zer tifizierungen intensiv mit der Hygiene, den Risi-
kofaktoren von MRE und den Antibiotikaverord-
nungen in medizinischen und pflegerischen Einrich-
tungen auseinander. Für Patientinnen und Patienten 
ambulanter Dialysezentren, die ein erhöhtes Risiko 
für eine MRE-Besiedlung und -Infektion aufweisen, 
existieren gegenwärtig nur wenige Daten. Vor die-
sem Hintergrund entwickelte das MRE-Netzwerk 
der Landkreise (LK) Altenkirchen, Westerwald und 
Rhein-Lahn erstmals in Deutschland ein auf die be-
sonderen Gegebenheiten im Bereich der ambulan-
ten Dialyse abgestimmtes Zertifizierungs- und Rezer-
tifizierungsverfahren. 

Sowohl an der Erstzertifizierung als auch an der Re-
zertifizierung nahmen alle sechs Dialysepraxen der 
drei LK teil. Die Ergebnisse zeigten, dass die ambu-
lanten Dialysezentren unseres MRE-Netzwerkes die 
Voraussetzungen für den fachlich korrekten Umgang 
mit MRE-besiedelten/-infizierten Patientinnen und 
Patienten erfüllen. Bei der Erstzertifizierung zeigten 
sich Schwachstellen bei der Händehygiene sowie 
bei der Reinigung, wenn letztere durch externe 
Dienstleister durchgeführt wurden.

Bei der Rezertifizierung hatte sich im Vergleich zur 
Erstzertifizierung der Händedesinfektionsmittelver-
brauch pro Dialyse in einer Einrichtung um ca. 50 % 
erhöht, bei den anderen blieb er konstant. Der Anti-
biotikaverbrauch (einschließlich sog. kritischer Anti-
biotika mit hohem Potenzial zur Resistenzbildung) 
reduzierte sich in allen Einrichtungen signifikant.

Unsere Untersuchungen unterstreichen aufgrund 
der Ausprägung der Risikofaktoren für eine MRE- 
Besiedlung/-Infektion die Notwendigkeit, Dialyse-
praxen in die MRE-Netzwerkarbeit mitaufzuneh-
men. Dass es Diskussionsbedarf zu Aspekten der 
Hygiene und Infektionsprävention in ambulanten 
Dialyseeinrichtungen gibt, unterstreicht nicht zu-
letzt eine Vielzahl von Anfragen, die u. a. auch das 
Robert Koch-Institut (RKI) während der Coronavirus 
Disease 2019-(COVID-19-)Pandemie erreichten.

Hintergrund und Strukturdaten
Im Jahr 2004 wurde das MRE-Netzwerk des LK 
 Altenkirchen gegründet. Im März 2015 schlossen 
sich der Westerwaldkreis und der Rhein-Lahn-Kreis 
zu einem kreisübergreifenden Netzwerk an. In diesen 
drei ländlich strukturierten Kreisen leben ca. 450.000 
Einwohner2 auf einer Fläche von 2.412 km².

In den drei LK befinden sich sechs ambulante Dialy-
se zentren mit einer Kapazität von insgesamt 106 
Behandlungsplätzen: Im Westerwaldkreis stehen 
13, 18 und 23 Behandlungsplätze zur Verfügung, in 
 Altenkirchen jeweils 16 und 20 und in Bad Ems 16.

Dialysepatientinnen und -patienten haben aufgrund 
ihrer terminalen Niereninsuffizienz, der damit ein-
hergehenden Immunschwäche, begleitenden chro-
nischen Erkrankungen wie Diabetes mellitus, chro-
nischen Wunden, liegenden Devices und invasiven 
Eingriffen (regelmäßige Punktion von arteriovenö-
sen-[AV-]Fisteln) sowie gehäuften stationären Kran-
kenhausbehandlungen ein erhöhtes Risiko für 
 nosokomiale Infektionen und Besiedlungen/Infek-
tionen mit MRE.3, 4, 5 Außerdem verstärkt die häufig 
erforderliche antibiotische Behandlung die Gefahr 
einer Antibiotikaresistenzentwicklung. Aus diesen 
Gründen ist die Einbeziehung der Dialysezentren 
unserer Ansicht nach von zentraler Bedeutung, um 
die Ziele der MRE-Netzwerkarbeit, die Prävention 
von MRE-Transmissionen und die Reduktion von 
Risikofaktoren einer MRE-Infektion, zu erreichen.
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Methoden
Der von uns 2017 entwickelte und auch bei Zertifi-
zierungen von Krankenhäusern, Altenheimen und 
ambulanten Pflegediensten angewandte Zertifizie-
rungsprozess, nämlich die Erfüllung von Qualitäts-
zielen (QZ) (s. u.), wurde für die Erstzertifizierung 
der Dialysepraxen 2018 und modifiziert bei der Re-
zertifizierung 2022 verwendet.6, 7, 39 Der Zertifizie-
rungsprozess setzt sich aus vier Schritten zusam-
men, die im Folgenden aufgeführt werden. Elemen-
tar ist dabei die Vorbereitung zur Zertifizierung, die 
die schrittweise Verbesserung der Strukturen und 
Arbeitsabläufe in den Einrichtungen zum Ziel hat.

Vier Schritte der Zertifizierung:
1. Zunächst wurden unter Einbeziehung des Perso-

nals 12 QZ für die Rezertifizierung (bei der Erst-
zertifizierung 11 QZ) erstellt (s. Tab. 1). Grund-
lage sind die Länderverordnungen für Hygiene 
und Infektionsprävention in medizinischen Ein-
richtungen, die Empfehlungen der Kommission 
für Krankenhaushygiene und Infektionspräven-
tion (KRINKO), Veröffentlichungen der Fachge-
sellschaften und weitere wissenschaftliche Ver-
öffentlichungen.8, 9, 10–30, 31, 32

2. Die Beschäftigten der Dialyseeinrichtungen wur-
den anschließend von Netzwerkmitarbeiterinnen 
und -mitarbeitern im Rahmen von Inhouse-Schu-
lungen und anhand der von den Einrichtungen 
zur Verfügung gestellten Präsentationen systema-
tisch geschult. Die Schulungen dauerten ca. 90 Mi-

nuten pro Einrichtung und vermittelten Kennt-
nisse zu:

 ▶ MRE,
 ▶ Basishygiene,
 ▶ persönlicher Schutzausrüstung,
 ▶ verschiedenen Formen der Isolierung,
 ▶ Maßnahmen der MRE-Therapie und  -Sanierung,
 ▶ einrichtungsspezifischen Hygieneanforde run-
gen (Dialysegeräte, Ringleitungen, Wasser  -
aufbereitung)

 ▶ Antibiotikatherapie/Resistenzentwicklung

Mithilfe eines vom Netzwerk standardisierten 
Fragen-Antwortkatalogs, welcher an die Art der 
Tätigkeit des/der Befragten angepasst war, wur-
den die Mitarbeitenden bei der Begehung (QZ11) 
zu ihrem Wissensstand befragt. Die Bewertung 
der Antworten erfolgte durch das Prüfungsteam 
während der Begehung (qualitativ).

3. Die Beurteilung des Erreichens der QZ (s. Tab. 1) 
erfolgte bis auf QZ4 und QZ11 anhand der vorge-
legten Einrichtungsunterlagen.

4. Die Überprüfung der baulich-funktionellen Ge-
gebenheiten (QZ4) und des Wissensstands des 
Fachpersonals wurde im Rahmen einer Bege-
hung (QZ11) der Dialysepraxen durch Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter der Gesundheitsämter der 
drei LK durchgeführt. Grundlage der Begehung 
sind die vom Netzwerk erarbeiteten standardi-
sierten Checklisten und Fragen-Antwortkataloge.

QZ1 Bereitstellung von Hygienefachpersonal

QZ2 Netzwerkveranstaltungen

QZ3 Information des Personals und sektorübergreifender  Informationsaustausch

QZ4 Baulich-funktionelle Voraussetzungen

QZ5 Basishygiene

QZ6 Fortbildung

QZ7 Umgang mit MRE-Trägern und infektiösen Patientinnen/Patienten

QZ8 Aufbereitung der Dialysegeräte, Ringleitungen sowie  Wasseraufbereitung

QZ9 Verpflegung der Patientinnen/Patienten

QZ10 Prävalenzmessung: Risikofaktoren für eine MRE-Besiedlung/Antibiotikatherapie

QZ11 Begehung (1. Begehung der Räumlichkeiten, 2. Überprüfung des Wissens)

QZ12 Implementierung eines Antibiotikamanagements (nur bei der Rezertifizierung)

Tab. 1 | Themenbereiche für die 12 Qualitätsziele (QZ) für das Qualitätssiegel Hygiene, Rezertifizierung Dialysepraxen 2022, 
MRE-Netzwerk Altenkirchen, Westerwald, Rhein-Lahn
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Ergebnisse
Allgemein (Schritte 1 und 2 der Rezertifizierung)
An dem Rezertifizierungsprojekt nahmen alle sechs 
ambulanten Dialysezentren der drei LK teil. Bei der 
Rezertifizierung im 2. Quartal 2022 stieg zum Zeit-
punkt der Überprüfung die Zahl der regelmäßig 
dia lysierten Patientinnen und Patienten gegenüber 
der Zertifizierung im 1. Quartal 2018 (n = 303) auf 344. 
Die QZ waren in mehreren Arbeitssitzungen gemein-
sam mit den Einrichtungen auf Vorschlag des Netz-
werkes erarbeitet worden. Konsens bestand, bei der 
Rezertifizierung die QZ weiterzuentwickeln. So wur-
de bei der Rezertifizierung die Implementierung eines 
Antibiotikamanagements aufgenommen. Für die 
nächste Rezertifizierung ist u. a. die Bewer tung des 
Händedesinfektionsmittelverbrauchs vorgesehen.

Die jährliche Fortbildung für Hygienefachkräfte 
und die jährliche Hygieneschulung für Betreuungs- 
und Reinigungskräfte wurde von allen Praxen durch-
geführt (s. a. QZ6 unten).

Erreichen der Qualitätsziele 1-12 (Schritte 3 
und 4 der Rezertifizierung)
QZ1 Bereitstellung von Hygienefachpersonal
Alle Einrichtungen benannten hygienebeauftragte 
Ärztinnen/Ärzte mit entsprechender Ausbildung, 
beschäftigten eine Hygienefachkraft in der nephro-
logischen Pflege und wurden einmal jährlich von 
einer Krankenhaushygienikerin/einem Kranken-
haushygieniker beraten (s. Tab. 2)

QZ2 Netzwerkveranstaltungen
Die ärztlichen Leitungen der sechs Dialysezentren 
nahmen an allen vom Netzwerk durchgeführten Ar-
beitsgruppensitzungen teil.

QZ3 Information des Personals und sektorüber-
greifender Informationsaustausch
Mit Beginn des Beschäftigungsverhältnisses werden 
die Mitarbeitenden aller sechs Dialysepraxen über 
innerbetrieblich festgelegte Verfahrensweisen zur 
Infektionsprävention eingewiesen. Die weiterbehan-
delnden Einrichtungen und die/der betreuende 
Hausärztin/-arzt werden bei Ein- oder Überweisung 
unter Zuhilfenahme des vom Netzwerk entwickelten 
standardisierten Überleitungsbogens über bestehen-
de MRE-Besiedlungen/-Infektionen informiert.

QZ4 Baulich-funktionelle Voraussetzungen
Die baulich-funktionellen Voraussetzungen wurden 
anhand der Vorgaben in Tabelle 3 im Rahmen der 
Begehungen beurteilt.

Bereitstellung von Hygienefachpersonal Punkte

Benennung einer/eines hygienebeauftragten Ärztin/
Arztes mit zweijähriger klinischer Tätigkeit und 
 Absolvierung einer strukturierten curricularen Fort-
bildung von mindestens 40 Stunden 10 Punkte

Benennung einer Hygienefachkraft in der nephro-
logischen Pflege mit einer Weiterbildung an einer 
staatlich anerkannten Weiterbildungsstätte. Stunden-
umfang gemäß der jeweiligen geltenden Fassung 
der Empfehlung „Personelle und orga nisatorische 
Voraussetzungen zur Prävention nosokomialer 
 Infektionen“ der KRINKO 20 Punkte

Einmal pro Jahr Beratung durch eine Krankenhaus-
hygienikerin/einem Krankenhaushygieniker 10 Punkte

Tab. 2 | QZ1: Bereitstellung von Hygienefachpersonal, 
MRE-Netzwerk Altenkirchen, Westerwald, Rhein-Lahn

Bereitstellung von Hygienefachpersonal Je 2 Punkte

Räumliche Isolierung möglich ¨

Wandflächen und Fußböden fugendicht und zur 
Feuchtreinigung geeignet ¨

Leitungsführung unter Putz oder in geschlossenen 
Kanälen deren Außenflächen desinfizierbar sind ¨

Personal- und Patiententoiletten getrennt ¨

Ausreichende Ausstattung mit Seifen-, Handtuch- 
und Desinfektionsmittelspendern19 ¨

Handwaschplätze mit Armhebeln ausgestattet, 
fehlen der Überlauf und Wasserstrahl nicht direkt auf 
den Siphon gerichtet

¨

Dialyseplätze 10 –12 qm, 1,3 m Mindestabstand 
 zwischen den Dialyseliegen und von drei Seiten 
 unbehindert begehbar

¨

Folgende Räume sind vorhanden:

Dienstzimmer ¨

Warteraum ¨

Aufenthaltsraum ¨

Umkleideraum ¨

Behindertengerechte Toilette ¨

Lagerraum für Sterilgut bzw. Dialyseverbrauchsmaterial ¨

Lagerraum für Konzentrate und Flüssigkeiten ¨

Lagerbereich mit Kühlschrank für thermosensible 
 Medikamente ¨

Raum oder Fläche für patientennahe Labordiagnostik ¨

Technikraum für Sofortreparaturen ¨

Geräteraum ¨

Raum für Speisenzubereitung oder Vorbereitung der 
Verteilung ¨

Reiner Pflegearbeitsraum/Verbandsraum ¨

Getrennter Lagerraum für reine und Schmutzwäsche ¨

Unreiner Pflegearbeitsraum (Fäkalienspüle) ¨

Tab. 3 | QZ4: Baulich-funktionelle Voraussetzungen, 
MRE-Netzwerk Altenkirchen, Westerwald, Rhein-Lahn
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QZ5 Basishygiene 
In allen Einrichtungen wurden in den Hygieneplä-
nen die in Tabelle 4 dargelegten Punkte umfassend 
dargelegt. Die Reinigung wurde in den Arbeitsgrup-
pen besonders in den Fokus genommen. Es wurden 
gemeinsam mit den Einrichtungen Verfahrensan-
weisungen entwickelt, die nicht nur Personalfragen 
und Verantwortlichkeiten, sondern auch beispiels-
weise die Ausstattung und Reinigung der Wagen be-
trafen. Dies hatte in der Vergangenheit ein Schwach-
punkt bei den Einrichtungen dargestellt.

QZ5 beinhaltet auch die Erhebung des Händedesin-
fektionsmittelverbrauchs pro Dialysebehandlung. 
Dieser wurde von allen sechs Praxen erhoben. Die 
Höhe des Verbrauchs wurde im Rahmen der Zertifi-
zierung und auch bei der Rezertifizierung nicht be-
wertet. Er schwankte in den Einrichtungen bei der 

Rezertifizierung zwischen 9,5 ml und 19,0 ml/Dialyse 
(Erstzertifizierung 6,6 ml und 19,4 ml/Dialyse).

QZ6 Fortbildung
Die jährliche Fortbildung für Hygienefachkräfte 
und die jährliche Hygieneschulung für Betreuungs- 
und Reinigungskräfte wird von allen Praxen durch-
geführt. Der Anteil der Praxismitarbeitenden, welcher 
an den Inhouse-Schulungen des Netzwerkes „Um-
gang mit MRE in ambulanten Dialysezentren“ und 
an der vom Netzwerk zur Verfügung gestellten Prä-
sentation „Hygiene in der ambulanten Dialyse“ teil-
nahm, lag bei der Rezertifizierung zwischen 56 % 
und 76 % (Erstzertifizierung 68 % bis 100 %). 

QZ7 Umgang mit Patientinnen/Patienten mit 
MRE-Infektion oder -Kolonisation
Alle sechs ambulanten Dialysezentren haben in 
 ihren Hygieneplänen das Screening, die räumliche 
Unterbringung, Maßnahmen der Standardhygiene, 
Reinigung und Desinfektion und ggf. die Sanierung 
in Bezug auf Methicillin-resistente Staphylococcus 
aureus (MRSA), multiresistente gramnegative Bakte-
rien (MRGN), Clostridioides difficile-assoziierte Diarrhö 
und Vancomycin-resistente Enterokokken (VRE) 
um fassend dargelegt (bei der Erstzertifizierung  gab 
es drei Einrichtungen mit Angaben für VRE);   
 s. Tabelle 5. 

Folgende Punkte müssen im Hygieneplan abgebildet 
werden

Je 1 Punkt

Indikationen zur Händedesinfektion19/ 
5 Momente der Händehygiene ¨

Reinigung bei optischer Verschmutzung der Hände ¨

Händewaschung ¨

Pflege und Hautschutz ¨

Dienst-, Berufsbekleidung ¨

medizinische Einmalhandschuhe ¨

Sterile Handschuhe ¨

Chemikalienbeständige Handschuhe ¨

Schutzkittel ¨

Flüssigkeitsdichte Schürze ¨

Mund-Nasenschutz ¨

Schutzbrille ¨

Schuhe ¨

Uhren, Schmuck ¨

Fingernägel ¨

Haare ¨

Reinigung und Desinfektion von Flächen:18

Art der Durchführung ¨

Sicherstellung der Dosierung ¨

Routinedesinfektionen ¨

Anlassbezogene Desinfektionen ¨

Gesamtpunktzahl

Händedesinfektionsmittelverbrauch pro Dialyse:
Händedesinfektionsmittelverbrauch pro 1 Jahr/ 
Anzahl der durchgeführten Dialysen in 1 Jahr

Tab. 4 | QZ5: Basishygiene, MRE-Netzwerk Altenkirchen, 
Westerwald, Rhein-Lahn

Folgende Punkte müssen im Hygieneplan abgebildet 
werden

Je 2 Punkte

Kontrolle des Impfstatus und Durchführung der von 
der Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlenen 
Impfungen

¨

Maßnahmen zur Erkennung von Risikopatienten für 
eine MRE-Besiedlung/-Infektion, Screening (MRSA 
und MRGN)

¨

Maßnahmen der Basishygiene (MRSA und MRGN) ¨

Unterbringung/Kontaktisolierung (Infektionsschutz) 
(MRSA und MRGN) ¨

Reinigung/Desinfektion (MRSA und MRGN), 
 besondere Maßnahmen (z. B. bei der persönlichen 
Schutzausrüstung)

¨

Meldepflicht (MRSA und MRGN) ¨

Sanierung (nur MRSA) ¨

Aufhebung der Barrieremaßnahmen (nur MRSA) ¨

Tab. 5 | QZ7: Umgang mit Patientinnen/Patienten mit 
MRE-Kolonisation oder -Infektion, MRE-Netzwerk Altenkir-
chen, Westerwald, Rhein-Lahn
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QZ8 Aufbereitung der Dialysegeräte, Ringleitungen 
und Wasseraufbereitung
Bei der spezifischen Hygiene in den Dialyseeinrich-
tungen in Bezug auf Dialysegeräte, Ringleitungen 
und Wasseraufbereitung gab es seitens des Prü-
fungsteams keine Beanstandungen. Die Beurteilung 
erfolgte übergreifend anhand der Unterlagen, aber 
auch im Rahmen der Begehung; s. Tabelle 6, QZ4 
und QZ11. Die vom Netzwerk vorgegebenen Anforde-
rungen, welche auf den Empfehlungen der KRINKO, 
Veröffentlichungen der Fachgesellschaften und auf 
anderen wissenschaftlichen Veröffentlichungen10–30 

beruhen, werden in den Einrichtungen vollständig 
umgesetzt. 

QZ9 Verpflegung Die Beschäftigten waren alle nach 
§ 4 der Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV)9 
geschult. Die Wareneingangskontrolle, die Lagerung 
der Lebensmittel und die Speisenzubereitung und 
-ausgabe erfolgten sachgerecht. Bei der Rezertifizie-
rung wurde das QZ9 aber nicht berücksichtigt, da 
in Folge der COVID-19-Pandemie nicht mehr alle 
Einrichtungen Verpflegung für die Patientinnen 
und Patienten anboten.

QZ10 Prävalenzmessung: Risikofaktoren für eine 
MRE-Besiedlung/Antibiotikatherapie
Zum Zeitpunkt der Datenerhebung, (2. Quartal 2022) 
wurden bei der Rezertifizierung 344 Patientinnen 
und Patienten (Erstzertifizierung 1. Quartal 2018 
n = 303) in den sechs ambulanten Dialysezentren 
kontinuierlich hämodialysiert. Die Einrichtungen 
erheben von allen Patientinnen und Patienten die 
Risikofaktoren für eine MRE-Besiedlung/-Infektion 
anhand der Healthcare-associated infections in longterm 
care facilities- (HALT-2-)Kriterien33 (s. Abb. 1). Dies be-
inhaltet auch die Antibiotikagabe einschließlich der 
zugrundeliegenden Diagnosen in den letzten drei 
Monaten vor Datenerhebung.

Bei der Erhebung der Risikofaktoren für eine 
MRE-Kolonisation oder -Infektion (z. B. Häufigkeit 
und Art der Antibiotikatherapie) imponierte der 
deutliche Rückgang der Antibiotikaverordnungen 
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Abb. 1 | Prävalenz der Risikofaktoren für eine MRE-Besiedlung/-Infektion bei Patientinnen und Patienten in sechs ambulanten 
 Dialyseeinrichtungen 2018 und 2022; MRE-Netzwerk der LK Altenkirchen, Westerwald und Rhein-Lahn

Aufbereitung der Dialysegeräte Ja Nein

nach Abschluss bzw. vor jeder Dialysebehandlung? ¨ ¨

nach Standzeiten von 2–3 Tagen? ¨ ¨

nach Reparatur und Wiederinbetriebnahme? ¨ ¨

bei Nachweis erhöhter Erregerzahlen (s. a. Hygiene-
pläne) ¨ ¨

bei Nachweis von Pseudomonas aeruginosa/und oder 
Enterobactericeae? ¨ ¨

Aufbereitungsverfahren validiert? ¨ ¨

sachgerechter Umgang mit Konzentraten (Container, 
Konzentrationsmischanlagen, Kartuschen)? ¨ ¨

Aufhebung der Barrieremaßnahmen (nur MRSA) ¨ ¨

Tab. 6 | Beispiel aus der Checkliste Begehung (QZ4 und 11), 
MRE-Netzwerk Altenkirchen, Westerwald, Rhein-Lahn
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in den letzten drei Monaten vor der jeweiligen Daten-
erhebung von 22 % im Jahr 2018 auf 8 % im Jahr 
2022 (s. Abb. 1). 

Bei der Spezifizierung der Antibiotikaverordnungen 
sank der prozentuale Anteil der Antibiotikagruppen 
mit dem größten Potenzial zur Induzierung einer 
Antibiotikaresistenz (Cephalosporine, Fluorchinolo-
ne) von 47 % 2018 auf 36 % 2022 (s. Abb. 2). Carba-
peneme wurden 2018 zu 3 % verordnet, 2022 gab es 
keine Verordnungen (s. Abb. 2).

Atemwegserkrankungen als Indikation für eine An-
tibiotikatherapie sanken im Zeitraum von 2018 bis 

2022 von 50 % auf 36 % (s. Abb. 3), absolut von 33 
auf 9.

Haut- und Wundinfektionen waren ebenfalls im 
Verhältnis rückläufig, während es zu einem leichten 
Anstieg von Harnwegs- und Magen-Darm-Infektio-
nen kam.

QZ11 Begehung
Die Beurteilung der baulich-funktionellen Gegeben-
heiten (QZ4) erfolgte während einer Begehung an-
hand einer ausgearbeiteten Checkliste (s. Tab. 6) 
und die Wissensüberprüfung der Beschäftigten in 
der Dialyseeinrichtung nach einem standardisierten 
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Abb. 2 | Vergleich der Antibiotikatherapie 2018 und 2022 in sechs ambulanten Dialyseeinrichtungen; MRE-Netzwerk der   
LK Altenkirchen, Westerwald und Rhein-Lahn
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Fragen-Antwortkatalog. Die baulich-funktionellen 
Anforderungen wurden insgesamt sehr gut durch 
die Einrichtungen umgesetzt. In allen Einrichtungen 
war ein Handdesinfektionsmittelspender pro Dialyse-
einheit vorhanden. Beanstandet wurden im Rah-
men der Erstzertifizierung die Aufbewahrung von 
Reinigungsutensilien, insbesondere bei der Vergabe 
der Reinigung an einen externen Anbieter. Nicht alle 
Räume waren in allen Einrichtungen ausreichend 
belüftet. Die Lagerung des Reinigungs- und Desin-
fektionszubehörs, wie z. B. Reinigungs- und Boden-
tücher, erfolgte nicht in allen Einrichtungen nach der 
Aufbereitung im trockenen Zustand und geschützt 
vor Kontamination (Trennung in reinen und unrei-
nen Bereich). Bei der Rezertifizierung waren diese 
Mängel teilweise, aber nicht vollständig behoben.

Die zweite Säule der Begehung ist die Überprüfung 
des Wissens der Mitarbeitenden der Dialysezentren. 
Das Wissen des an den Patientinnen und Patienten 
arbeitenden Personals ist gut bis sehr gut. Der Wis-
sensstand zu den Hygieneplänen in der ambulan-
ten Dialyse wird beherrscht.

QZ12 Implementierung eines Antibiotika-
managements
Bei der Rezertifizierung wurde die Implementierung 
eines Antibiotikamanagements als zusätzliches QZ 
neu eingeführt (s. Tab. 7).

Alle Dialysepraxen haben Therapieleitlinien für die 
wichtigsten Infektionen festgelegt und eine Resis-
tenzstatistik erstellt. Die Interpretation der Daten ist 
nicht in allen Einrichtungen erfolgt. Die einmal 
jährliche Fortbildung: „Rationale Antibiotikathera-
pie im ambulanten Bereich“ wurde in allen Einrich-
tungen durchgeführt.

Gesamtbewertung
Die Dialysepraxen mussten in jedem QZ mindes-
tens 50 % der möglichen Punktzahl und für alle QZ 
insgesamt 75 % der maximalen Gesamtpunktzahl 
erreichen, um erfolgreich zertifiziert zu werden. 
Dies wurde sowohl bei der Erst- als auch bei der Re-
zertifizierung von allen sechs Dialysepraxen er-
reicht. Die prozentuale erreichte Gesamtpunktzahl 
schwankte bei den einzelnen Einrichtungen zwi-
schen 81 % und 100 %.

Diskussion
Allgemeine Aspekte
Ambulante Dialysezentren stellen durch häufige 
 invasive Maßnahmen (AV-Shuntpunktion, Dialyse 
über zentralen Venenkatheter [ZVK] etc.), Antibiotika-
behandlungen und oft erforderliche stationäre 
Krankenhausbehandlungen eine kritische medizi-
nische Einrichtung für die Entstehung und Weiter-
verbreitung von MRE dar.5 Aufgrund dieser Überle-
gungen hatten wir uns 2018 entschlossen, die am-
bulanten Dialysezentren in den Zertifizierungspro-
zess unseres MRE-Netzwerkes aufzunehmen.

Bei der Zertifizierung und Rezertifizierung erfolgte 
die Beurteilung des Erreichens der QZ (außer QZ4 
und QZ11, s. Tab. 1) anhand der eingereichten Un-
terlagen (Hygienepläne, Fortbildungsnachweise, 
Beraterverträge mit Krankenhaushygienikerinnen/
Krankenhaushygieniker, Teilnahmelisten, Schu-
lungs unterlagen etc.). Alle sechs untersuchten Ein-
richtungen erfüllten die Anforderungen in diesen 
Bereichen umfassend. 

Die baulich-funktionellen Gegebenheiten (QZ4) und 
das Wissen der Beschäftigten (QZ11) wurden im 
Rahmen einer Begehung beurteilt. Die bei der Erst-
begehung festgestellten Mängel in Bezug auf die 
Handwaschbecken (nicht mit Armhebeln ausgestat-
tet, Wasserstrahl z. T. direkt auf das Siphon gerichtet) 
und fehlende Handdesinfektionsmittelspender (bei 
der Erstbegehung nicht in allen Einrichtungen pro 
Dialyseeinheit vorhanden) waren bei der Rezertifi-
zierung nicht mehr vorhanden.

Die anfänglich bestehenden Schwachstellen im 
Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsutensi-
lien waren bei der Rezertifizierung nur teilweise be-

QZ12 Implementierung eines Antibiotikamanage-
ments

Punkte

Erstellen einer Resistenzstatistik und Interpretation 
der Daten ¨

Festlegung von Therapieleitlinien für die wichtigsten 
Infektionen (z. B. Harnwegsinfektion, Wundinfektionen, 
Pneumonie, Sepsis), die spätestens alle drei Jahre 
 aktualisiert werden

¨

Einmal jährliche Fortbildung „Rationale Antibiotika-
therapie im ambulanten Bereich“ ¨

Tab 7 | QZ12: Implementierung eines Antibiotikamanagements, 
MRE-Netzwerk Altenkirchen, Westerwald, Rhein-Lahn
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hoben. Wir haben die Einrichtungen darauf hinge-
wiesen, dass auch bei einer Vergabe der Reinigung 
an externe Dienstleister die Verantwortung bei der 
Einrichtungsleitung verbleibt. 

Der Anteil der Praxismitarbeitenden, welcher an 
den Inhouse-Schulungen des Netzwerkes „Umgang 
mit MRE in ambulanten Dialysezentren“ und an 
der vom Netzwerk zur Verfügung gestellten Präsen-
tation „Hygiene in der ambulanten Dialyse“ teil-
nahm (QZ6), lag bei der Rezertifizierung zwischen 
56 % und 76 % deutlich unter den Werten der Erst-
zertifizierung (68 % – 100 %). Dies ist der COVID-19- 
Pandemie geschuldet. Die erweiterten Hygiene-
maßnahmen erhöhten die Arbeitsbelastung des 
Personals signifikant. Zusätzlich führte das gesetz-
lich verordnete zeitweilige Versammlungsverbot 
zur Einschränkung der Präsenzveranstaltungen.

Im Folgenden werden QZ5 und QZ10 auf Grund 
 ihrer herausragenden Bedeutung ausführlicher dis-
kutiert.

Auswertung QZ5
Die Hände der Mitarbeitenden stellen die Haupt-
überträger von Erregern dar. Der Händedesinfek-
tionsmittelverbrauch pro Dialyse ist ein Surrogat-
marker zur Beurteilung der Qualität der Hygiene in 
einer Einrichtung. Da Patientinnen und Patienten 
in Dialysepraxen meist über viele Jahre behandelt 
werden und die Prozesse größtenteils standardisiert 
sind, eignen sich Erhebungen in Dialysepraxen gut 
für Verlaufsbeobachtungen.34–36

Ein systematisches Review von 96 Studien über die 
Compliance der Händehygiene im Bereich der 
Krankenhauspflege37 zeigte, dass die niedrige Com-
pliance rate der Händedesinfektion ein generelles 
Problem im Gesundheitssystems darstellt. Mehrere 
weitere Veröffentlichungen setzen sich intensiv mit 
der Hände desinfektion bei der Hämodialyse ausein-
ander.17, 35, 36 Bei optimalem Ablauf ergeben sich wäh-
rend einer Dialyse 15 Indikationen für eine Hände-
desinfektion. Das entspricht bei Einhaltung aller In-
dikationen, die von der Weltgesundheitsorganisati-
on (WHO) vorgegeben sind (s. Tab. 8), und dem 
empfohlenen Verbrauch von 3 ml/Händedesinfek-
tion40 einem Desinfektionsmittelverbrauch von 
45 ml/Dialyse. Dies ist in der alltäglichen Praxis 

schwer umzusetzen. So spricht Girndt 202038 im 
Gegensatz zu seiner Veröffentlichung von 201417 
nicht mehr von 15 Indikationen für eine Händedes-
infektion während einer Dialysebehandlung, son-
dern hält fünf oder mehr Desinfektionen pro durch-
geführter Dialyse für einen guten Richtwert. Dies 
würde einem Desinfektionsmittelverbrauch von 
mindestens 15 ml/Dialyse entsprechen. Dennoch 
sind unseres Erachtens bei Einhaltung aller Momen-
te zur Händedesinfektion nach dem oben genannten 
WHO-Modell 15 Händedesinfektionen pro Dialyse 
durchaus indiziert und auch anzustreben.17, 35, 36

Von allen sechs Einrichtungen wurde der Hände-
desinfektionsmittelverbrauch sowohl bei der Erst- 
als auch der Rezertifizierung pro durchgeführter 
Dialyse erhoben, jedoch im Rahmen der Zertifizie-
rung nicht bewertet. Die Ergebnisse wurden mit 
den Einrichtungen intensiv diskutiert und die jewei-
ligen Schwachstellen herausgearbeitet um eine 
 Optimierung der Händedesinfektion zu erreichen. 
Der Händedesinfektionsmittelverbrauch bewegte 
sich bei der Erstzertifizierung zwischen 6,6 ml und 
19,4 ml/Dialyse. Bei der Rezertifizierung zwischen 
9,5 ml bis 19,0 ml/Dialyse. Die Einrichtung mit dem 
niedrigsten Verbrauch erhöhte diesen um ca. 50 %. 
Ursächlich für diese Steigerung dürfte die Kombi-
nation aus intensiver Personalschulung und Opti-
mierung der Anzahl und Positionierung der Hände-
desinfektionsmittelspender sein:12 

Indikation nach WHO-Modell Beispiel

1.  Vor dem Patientinnen-/ 
Patientenkontakt

 ▶ Vor dem Blutdruckmessen
 ▶ Vor Inspektion des AV-Shunts

2. Vor einer aseptischen Tätigkeit  ▶ Unmittelbar vor Punktion des 
AV-Shunts

 ▶ Unmittelbar vor Anschluss   
des ZVK

 ▶ Unmittelbar vor Öffnen der 
steril verpackten Materialien

3.  Nach Kontakt mit potenziell 
infektiösem Material

 ▶ Nach Durchführung einer 
Blutgasanalyse

 ▶ Nach Anschluss des venösen 
Schenkels an die Dialyse-
maschine

4.  Nach dem Patientinnen-/ 
Patientenkontakt

 ▶ Nach dem Blutdruckmessen

5.  Nach dem Kontakt mit der 
 unmittelbaren Patientinnen-/
Patientenumgebung

 ▶ Nach Anfassen der Dialyse-
maschine

 ▶ Nach Berühren des Patientin-
nen-/Patientenmonitors

Tab. 8 | Fünf Momente der Händedesinfektion nach dem 
WHO-Modell
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 ▶ Besser erreichbare Desinfektionsmittelspender, 
in der Regel einer pro Dialyseplatz

 ▶ Verwendung von Kitteltaschenflaschen
 ▶ Durchdachte Vorbereitung des Materialsets zum 
Anhängen und Abhängen

 ▶ Optimierter Workflow zur Vermeidung von 
 Rekontaminationen

 ▶ Exakte Definition der Händedesinfektionszeit-
punkte (5 Momente der Händehygiene nach 
WHO/KRINKO)

 ▶ Schulung der Mitarbeitenden
 ▶ Verbesserung des Abfallmanagements (z. B. kurze 
Wege zum Abfallabwurf, Verwendung von Tret-
eimern)

Bei den übrigen Einrichtungen blieb der Händedes-
infektionsmittelverbrauch (15 ml bzw. 19 ml/Dialy-
se) im Wesentlichen konstant. Diese Entwicklung 
entsprach nicht unseren Erwartungen. Die Einrich-
tungsleitungen sind deshalb gefordert, durch regel-
mäßige Schulungen, Beobachtung der Compliance 
mit den Indikationen für die hygienische Hände-
desinfektion, Überprüfung und Kommunizieren 
der Ergebnisse des Händedesinfektionsmittelver-
brauchs und der Compliance pro Dialyse die Quali-
tät der Händehygiene weiter zu verbessern.

Auswertung QZ10
Bei der Erhebung der Risikofaktoren für eine Resis-
tenzbildung (Häufigkeit und Art der Antibiotika-
therapie) imponierte der signifikante Rückgang der 
Antibiotikaverordnungen in den drei Monaten vor 
Datenerhebung von 22 % im Jahr 2018 auf 7 % im 
Jahr 2022 (s. Abb. 1). Dabei ist erwähnenswert, dass 
schon 2018 die Dialysepraxen unseres Netzwerkes 
Antibiotika sehr restriktiv verordneten. Die Ergeb-
nisse der bei der Erstzertifizierung erhobenen Daten 
zu den Antibiotikaverordnungen wurden 2019 ver-
öffentlicht.3, 4 Auch der Vergleich mit einer Frank-
furter und saarländischen Studie belegt die restrik-
tive Verordnung: Hier war die Antibiotikagabe mit 
44 % und 39 % fast doppelt so hoch wie in den von 
uns 2018 untersuchten Einrichtungen.5

Bei der Spezifizierung der Antibiotikaverordnungen 
sank der prozentuale Anteil der Antibiotika mit dem 
größten Potenzial zur Induzierung einer Antibiotika-
resistenz (Cephalosporine, Fluorchinolone) von 47 % 
im Jahr 2018 auf 32 % im Jahr 2022. Bei den Peni-
cillinen ging die Verordnung der breit wirkenden 
Kombination eines Penicillins mit einem ß-Lak-
tamasehemmer von 14 % auf 8 % zurück bei gleich-
zeitigem Anstieg der Basispenicilline mit einem 
schmalen Wirkungsspektrum von 3 % auf 12 %. 
Carbapeneme wurden bei der Erstzertifizierung in 
3 % der Fälle verordnet, bei der Rezertifizierung 
fand keine Verordnung statt (s. Abb. 1).

Die Dialysepraxen verordneten somit bei der Rezer-
tifizierung nur bei 2,6 % der Patientinnen und 
 Patienten in den letzten drei Monaten vor Daten-
erhebung sog. kritische Antibiotika.

Atemwegserkrankungen als Indikation für eine An-
tibiotikatherapie sanken im Zeitraum von 2018 bis 
2022 von 50 % auf 36 % (s. Abb. 3), absolut von 33 
auf 9. Hier dürfte auch die unterschiedliche Jahres-
zeit der Datenerhebung eine Rolle spielen. Diese er-
folgte 2018 im 1. Quartal und damit zu einer Zeit 
gehäufter Atemwegserkrankung und 2022 erst im 
2. Quartal. Harnwegs- und Magen-Darminfektionen 
stiegen demgegenüber leicht an.

Schlussfolgerungen
Aufgrund der ausgeprägten Risikofaktoren der 
 Patientinnen und Patienten ambulanter Dialyse-
zentren für eine MRE-Besiedlung/-Infektion sollten 
diese in die MRE-Netzwerkarbeit einschließlich 
Schulung und Zertifizierung miteinbezogen werden. 
In Bezug auf den Händedesinfektionsmittelver-
brauchs zeigen die von uns erhobenen Daten, dass 
bei den sechs Dialysepraxen unseres MRE-Netzwer-
kes ein wichtiger erster Schritt getan ist. Die weitere 
Optimierung des schon vorbestehenden rationalen 
Umgangs mit Antibiotika sprechen für die Notwen-
digkeit des von uns entwickelten Zertifizierungsver-
fahrens für ambulante Dialysepraxen.
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Neues vom Journal of Health Monitoring
Soziale Unterschiede im COVID-19-Impfstatus – Ergebnisse der Studie GEDA 2021 

Im Special Issue S2/2023 wird der Einfluss ver-
schiedener sozialer Determinanten auf den  
COVID-19-Impfstatus untersucht. Dazu wurden 
Daten der Studie Gesundheit in Deutschland  
aktuell (GEDA 2021) ausgewertet. Diese bundes-
weite telefonische Befragung der erwachsenen 
Bevölkerung wurde zwischen Juli und Dezember 
2021 durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass 
der Anteil geimpfter Personen mit dem Alter, Ein-
kommen und hoher Bildungsgruppe zunimmt. 
Niedrigere Impfquoten weisen Personen aus dem 
ländlichen Raum und in Ostdeutschland sowie 
mit Migrationsgeschichte auf. Bei der Konzeption 
gezielter Maßnahmen zur Überwindung mögli-
cher Impfbarrieren sollten die aufgezeigten Er-
gebnisse berücksichtigt werden.

Die aktuelle Ausgabe steht unter www.rki.de/
johm-2023 auf Deutsch sowie unter www.rki.de/
johm-en-2023 auf Englisch zur Verfügung. 

Informationen über neue Ausgaben des Journal of 
Health Monitoring bietet der Newsletter der Ge-
sundheitsberichterstattung, für den Sie sich unter 
www.rki.de/gbe-newsletter anmelden können.

Livia Ryl, JoHM-Redaktion
Robert Koch-Institut | Abteilung für Epidemiologie 
und Gesundheitsmonitoring 
Korrespondenz: healthmonitoring@rki.de 
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Aktuelle Statistik meldepflichtiger Infektionskrankheiten
16. Woche 2023 (Datenstand: 26. April 2023)

Ausgewählte gastrointestinale Infektionen 

Campylobacter- 
Enteritis

Salmonellose EHEC-Enteritis Norovirus- 
Gastroenteritis

Rotavirus- 
Gastroenteritis

2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022

16. 1.– 16. 1.– 16. 16. 1.– 16. 1.–16. 16. 1.– 16. 1.– 16. 16. 1.– 16. 1.– 16. 16. 1.– 16. 1.– 16.

Baden- 
Württemberg 25 694 796 7 151 199 6 58 42 79 1.720 1.243 25 439 475

Bayern 57 1.105 1.190 12 232 222 1 38 56 138 3.348 2.664 135 1.358 824

Berlin 11 377 501 6 65 75 1 27 12 74 1.731 726 26 337 538

Brandenburg 13 277 350 3 127 72 3 22 16 86 1.338 826 62 769 638

Bremen 6 65 65 1 9 9 0 1 2 5 162 76 3 73 40

Hamburg 1 209 291 1 56 41 0 13 5 13 749 353 40 325 290

Hessen 23 521 691 6 113 152 0 12 13 19 1.042 1.114 19 402 356

Mecklenburg- 
Vorpommern 9 189 241 5 78 33 0 6 14 48 1.203 573 54 369 169

Niedersachsen 38 693 794 5 193 143 8 100 35 114 2.247 1.347 85 843 316

Nordrhein- 
Westfalen 93 1.739 2.350 24 458 271 11 171 82 218 5.540 4.042 125 1.299 1.319

Rheinland- Pfalz 39 545 550 4 110 84 3 28 20 101 1.073 1.313 30 304 292

Saarland 3 143 198 0 15 27 0 5 3 7 322 261 7 113 75

Sachsen 33 647 1.013 8 137 175 2 42 36 133 2.202 2.135 102 1.120 1.104

Sachsen- Anhalt 17 210 366 5 90 85 4 22 10 71 1.310 1.230 76 900 227

Schleswig- 
Holstein 4 266 315 3 69 21 0 24 23 27 641 485 13 249 184

Thüringen 9 289 395 9 113 119 1 9 8 43 1.185 642 50 905 236

Deutschland 381 7.969 10.106 99 2.016 1.728 40 578 377 1.176 25.813 19.030 852 9.805 7.083

Ausgewählte Virushepatitiden und respiratorisch übertragene Krankheiten

Hepatitis A Hepatitis B Hepatitis C Tuberkulose Influenza
2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022

16. 1.– 16. 1.– 16. 16. 1.– 16. 1.–16. 16. 1.–16. 1.– 16. 16. 1.– 16. 1.– 16. 16. 1.– 16. 1.– 16.

Baden- 
Württemberg 1 24 25 42 855 597 24 444 266 9 172 166 133 6.658 798

Bayern 2 41 25 67 1.259 753 30 545 266 9 178 156 226 11.772 1.548

Berlin 3 25 12 24 381 265 8 173 104 6 107 116 42 2.506 378

Brandenburg 1 7 8 5 108 84 1 56 35 1 27 37 33 2.089 260

Bremen 0 0 2 4 108 52 1 48 17 0 19 21 4 176 58

Hamburg 0 4 4 16 289 153 9 141 32 0 66 45 39 1.485 228

Hessen 0 15 11 29 568 461 7 167 138 6 138 114 74 3.950 378

Mecklenburg- 
Vorpommern 0 3 6 10 61 39 3 32 13 1 23 8 14 1.125 237

Niedersachsen 3 18 11 19 440 262 18 276 127 4 103 82 75 3.422 336

Nordrhein- 
Westfalen 4 77 58 100 1.776 1.099 49 892 509 14 300 273 174 10.211 742

Rheinland- Pfalz 3 17 7 38 635 239 9 179 101 3 49 39 50 3.281 224

Saarland 0 3 3 6 136 52 6 53 12 2 13 6 13 471 106

Sachsen 5 12 6 16 161 115 9 100 66 2 33 50 72 4.032 1.323

Sachsen- Anhalt 2 5 4 10 109 57 4 69 31 2 27 23 36 1.628 426

Schleswig- 
Holstein 0 7 6 7 151 125 5 103 87 1 36 37 24 944 160

Thüringen 0 5 4 7 88 39 2 38 16 3 29 15 14 1.521 162

Deutschland 24 263 192 400 7.125 4.392 185 3.316 1.820 63 1.320 1.188 1.023 55.271 7.364

Allgemeiner Hinweis: Das Zentrum für tuberkulosekranke und -gefährdete Menschen in Berlin verwendet veraltete Softwareversionen,  
die nicht gemäß den aktuellen Falldefinitionen des RKI gemäß § 11 Abs. 2 IfSG bewerten und übermitteln.
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Ausgewählte impfpräventable Krankheiten

Masern Mumps Röteln Keuchhusten Windpocken
2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022

16. 1.– 16. 1.– 16. 16. 1.– 16. 1.– 16. 16. 1.– 16. 1.– 16. 16. 1.– 16. 1.– 16. 16. 1.– 16. 1.– 16.

Baden- 
Württemberg 0 1 1 0 11 4 0 0 0 4 78 22 78 1.095 427

Bayern 0 3 2 2 16 4 0 0 1 12 285 79 151 1.489 552

Berlin 2 3 2 0 5 4 0 1 0 0 32 6 19 241 98

Brandenburg 0 0 1 0 3 1 0 1 0 4 73 12 17 182 60

Bremen 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 16 34

Hamburg 0 1 0 0 5 1 0 0 0 0 42 3 17 129 47

Hessen 0 1 1 0 3 6 0 0 0 0 38 29 11 274 124

Mecklenburg- 
Vorpommern 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 45 4 3 55 28

Niedersachsen 0 0 0 1 6 3 0 0 0 2 50 7 42 435 182

Nordrhein- 
Westfalen 1 1 0 2 25 6 0 0 0 4 131 35 49 951 421

Rheinland- Pfalz 0 0 0 0 8 0 0 0 0 4 41 16 10 140 77

Saarland 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 10 6 1 16 7

Sachsen 0 0 0 1 2 3 0 0 0 2 43 9 60 636 181

Sachsen- Anhalt 0 0 0 0 2 3 0 0 0 3 104 8 6 66 17

Schleswig- 
Holstein 0 1 1 0 2 5 0 0 0 1 28 4 17 180 39

Thüringen 0 0 0 0 3 2 0 0 0 9 222 24 12 155 35

Deutschland 3 11 8 6 97 43 0 2 1 48 1.223 264 495 6.060 2.329

Erreger mit Antibiotikaresistenz und Clostridioides-difficile-Erkrankung und COVID -19

Acinetobacter1 Enterobacterales1 Clostridioides 
difficile2

MRSA3 COVID-194

2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022

16. 1.– 16. 1.– 16. 16. 1.– 16. 1.– 16. 16. 1.– 16. 1.– 16. 16. 1.– 16. 1.– 16. 16. 1.– 16. 1.– 16.

Baden-  
Württemberg 1 19 11 14 180 122 5 39 21 1 17 25 1.007 103.674 2.406.115

Bayern 0 25 22 13 244 142 4 61 54 1 43 33 1.662 149.662 3.212.725

Berlin 2 25 24 5 155 129 0 13 9 1 17 11 723 34.837 647.165

Brandenburg 0 7 7 3 68 28 0 20 18 1 13 8 501 25.484 503.776

Bremen 0 0 1 0 9 8 0 1 4 0 1 4 37 8.310 130.022

Hamburg 1 8 6 2 87 36 0 8 5 2 8 3 303 13.624 387.471

Hessen 1 13 15 6 217 180 1 15 17 1 23 14 703 87.175 1.193.207

Mecklenburg-  
Vorpommern 0 2 0 1 33 9 4 23 18 0 8 11 437 17.691 357.914

Niedersachsen 0 12 9 10 143 98 2 43 27 1 30 33 1.246 121.500 1.662.499

Nordrhein-  
Westfalen 2 41 26 27 547 331 11 132 114 3 105 98 2.102 278.481 3.487.159

Rheinland- Pfalz 0 5 15 3 64 51 0 23 30 0 9 6 465 55.907 779.108

Saarland 0 0 0 0 14 3 0 2 1 0 1 3 147 16.009 218.372

Sachsen 0 3 3 1 86 60 1 37 45 1 22 15 765 32.219 790.628

Sachsen- Anhalt 0 4 1 5 40 33 3 27 25 1 11 15 482 19.808 454.678

Schleswig- Holstein 0 15 3 1 43 24 0 12 5 0 18 4 512 23.524 508.544

Thüringen 0 2 2 1 25 8 0 9 5 1 15 11 266 14.341 393.814

Deutschland 7 181 145 92 1.955 1.262 31 465 398 14 341 294 11.358 1.002.246 17.133.197

1 Infektion und Kolonisation
 (Acinetobacter spp. mit Nachweis einer Carbapenemase-Determinante oder mit verminderter Empfindlichkeit gegenüber Carbapenemen)
2 Clostridioides-difficile-Erkankung, schwere Verlaufsform
3 Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus, invasive Infektion
4 Coronavirus-Krankheit-2019 (SARS-CoV-2)
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Weitere ausgewählte meldepflichtige Infektionskrankheiten

Krankheit

2023 2022

16. 1.– 16. 1.– 16.

Adenovirus-Konjunktivitis 16 359 49

Botulismus 0 29 0

Brucellose 0 5 9

Chikungunyavirus-Erkrankung 0 9 1

Creutzfeldt-Jakob-Krankheit 0 35 32

Denguefieber 13 137 38

Diphtherie 0 25 7

Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) 0 13 9

Giardiasis 37 676 410

Haemophilus influenzae, invasive Infektion 37 843 200

Hantavirus-Erkrankung 3 31 22

Hepatitis D 0 20 30

Hepatitis E 82 1.427 1.068

Hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS) 0 16 10

Kryptosporidiose 18 376 463

Legionellose 16 379 249

Lepra 0 0 0

Leptospirose 0 15 30

Listeriose 19 178 190

Meningokokken, invasive Erkrankung 1 66 23

Ornithose 1 3 2

Paratyphus 0 5 3

Q-Fieber 0 25 17

Shigellose 8 142 82

Trichinellose 0 0 0

Tularämie 0 17 12

Typhus abdominalis 0 26 11

Yersiniose 26 614 591

Zikavirus-Erkrankung 0 4 1

In der wöchentlich veröffentlichten aktuellen Statistik werden die gemäß IfSG an das RKI übermittelten Daten zu meldepflichtigen Infektions-
krankheiten veröffentlicht. Es werden nur Fälle dargestellt, die in der ausgewiesenen Meldewoche im Gesundheitsamt eingegangen sind, dem  
RKI bis zum angegebenen Datenstand übermittelt wurden und die Referenzdefinition erfüllen (s. www.rki.de/falldefinitionen).
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